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Samtgemeinde Tarmstedt 
Der Samtgemeindebürgermeister 

 
Vorlage Nr.: SG/496/2025 

Sachbearbeiter Oliver Moje 

Vorlage 
 
 

Datum: 17.03.2025 
Aktenzeichen:  
Status: öffentlich 

 
 
 
 

 
 

Termin Beratungsfolge 
Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

24.04.2025 Ausschuss für Sport, Freizeit, Jugend und 
Soziales 

   

06.05.2025 Samtgemeindeausschuss    

27.05.2025 Samtgemeinderat    

 
 
Antrag der Fahrradinitiative Tarmstedt (FIT) zur Förderung einer 
fahrradfreundlichen Samtgemeinde Tarmstedt 
 
Die Fahrradinitiative Tarmstedt (FIT) hat den Antrag gestellt, die Samtgemeinde 
Tarmstedt zu einer „Fahrradfreundlichen Kommune“ zu entwickeln. Dabei geht es im 
ersten Schritt erst einmal um den grundsätzlichen Beschluss, sich auf den Weg hin zu 
einer möglichen Zertifizierung als „Fahrradfreundliche Kommune“ zu begeben.  
 
Konkrete Zuständigkeiten für Radwege hat die Samtgemeinde nur an den 
Gemeindeverbindungsstraßen Bülstedt-Westertimke und Breddorf-Ehebrock. Die 
übrigen Radwege liegen entweder in der Zuständigkeit der Gemeinden (innerorts), des 
Landkreises Rotenburg (Kreisstraßen) oder des Landes Niedersachsen (L133). 
 
Voraussetzung für die Zertifizierung als „Fahrradfreundliche Kommune” ist eine 
Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen 
Niedersachsen/Bremen“ (AGFK) sowie ein vorhandenes Konzept zur 
Radverkehrsförderung. Die Mitgliedschaft in der AGFK kostet 800 Euro jährlich.  
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Vorteile bei der Gewährung von Zuschüssen aus verschiedenen Bundes- oder 
Landesförderprogrammen für die Entwicklung des Fahrradverkehrs bietet eine 
Zertifizierung zum aktuellen Zeitpunkt keine. 
 
Ein Konzept könnte entweder durch ein Fachbüro oder einen ggf. zu bildenden 
Arbeitskreis entwickelt werden, dessen Arbeit durch die Verwaltung begleitet wird. Die 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bietet dafür ein Muster-
Radverkehrskonzept an (siehe Anlagen). 
 
Zu entscheiden ist, ob die Samtgemeinde sich in Richtung „Fahrradfreundlicher 
Kommune“ entwickeln und ggf. einen entsprechenden Arbeitskreis gründen möchte.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
- ohne - 
 
 

 
 

Anlage(n) 
2023_AGFK-Flyer_Webversion 
Antrag FIT - Förderung einer fahradfreundlichen Samtgemeinde Tarmstedt 
AP_2_Handbuch_Erstellung_RVK_NLStBV 
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